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Gesetzesbesc~lu8 des tionG:rates vo~ 1. 

betreffend ein Bunde 

~L g(~ r:1e j_Ile n 

den stenogrsphischen 

1. Im ArteI is"1; nach der Z.8 eine Z .. 8a. mi"b folgendem 

1vortlaut einzufügen: 

"8a.. § 94 Abs.1 hat zu lauten: 

./ 

, I 

~(1) \'lird nebell einem J?ensi.ons-

anspruch aus der Pensionsyersicherung mit Aus-

l?-ahme der .Ansprüche auf Knappschaf"l;spension und 

. Knappsclw.f'tssold sO\'Jie '\'laisenpension nooh Er\'Jerbs ... 

einkommen (Abs.2 und 3) aus einer gleichzeitig 

ausgeübten Erwerbs·t;ätigkei t erzielt, so ruht der 

Grundbetrag mit' dem'Betrag,'um den das im Banat 

gebührende Er\'1erbseinkommen 2.500 S übersteigt, 

höchstens jedoch mit dem Betrag, um den die 

SU!Ill11e aus :Pension und Ervlerbseinkommen im Bonat 

den Betrag von 4.300 S übersteigt. An die Stelle 

der Beträge von 2.500 Sund 4.300 S treten ab. 

1.Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 

1.Jänner 1972, die unter Bedachtnahme auf § 108i 

mit der "jeweiligen Richtzahl (§ 108a Abs.i) ver­

vielfachten BeträgeeDas Ruhen des Grundbetrages 
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~, - (.:~ ...... 

entfällt bei. J?e118i.oncn aus eigener Pensionsver .... 

sicherU1J.g~ 80lJ8,ld 

. a) der J?enslo:rüst das 65" J.Jelwnsjahr vollendet 

hat und 

b) di.e Summe der in dieser :Pensi.on berüc1c-' 

• 1 t' .1.. d d } cl .... 1· "t-+ s~c~ ~g~en un er nael eren ~~~eJlvag 

er\'lorbenen Beitragsmonate der Pflichtver-

sicherung oder der freivJilligen Vorsiehe .... 

::cung mj.ndestens 540 beträgt; hiebei sind 

. die Deitragsmonate der Pensionsversicherung 

. :nach diesem und anderen BUl1clesges'c'czon 

zusammenzuzühlen. 

Gebührt nel)011 einer Pension aus eigener P.ensi.ons .... 

versicherung, deren Grundbetrag wegen Zutreffeus 

der Voraussetzungen nach 1i t e a und b nicht ruht ~ alwn 

eine 1'fit\'lonpension, so ers"t,redet sich der Entfall 

'des Ruhens auch auf den Grundbetrag der Vli t\!Jenp cms:t on,} I 

2. Im Art. I ist nach· der Z .. 9 . eine ·Z. 9a mit :f' olgendem \'lort­

laut einZUfügen: 

119a.·§ 96 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die Renten bzw. :Pensionen sind von dem Tag an vJieder 

zu gewähren, l:l.i t dem d.er Ruhensgrund \'Jeggefallen ode:r 

. das Ruhen des Grundbetrages wegen ZutreffenD d.er Vor­

aussetzungen nach § 94 Abs.1 lit.a.Ulld b entfallen ist~' I 
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